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Sehr geehrter Kunde, 

die PMA/TOOLS GmbH steht in engem Kontakt mit ihren Lieferanten und hat diese angeschrieben, 
schriftlich zu bestätigen, dass in den Erzeugnissen, die an die PMA/TOOLS GmbH geliefert werden, 
keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in Massenkonzentration über 
0,1% gemäß Art. 33 der REACh-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) enthalten sind.  

Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis er-
langen, dass damit auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff 
überschritten wird, werden wir Sie, als unseren Kunden, unverzüglich informieren. 

 
PMA/TOOLS GmbH 

Willich, den 29.01.2025 


